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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Er-
mächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung, einschließlich der 
Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Ein-
ziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung) 

Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet der 
Vorstand zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung über die Gründe für die Er-
mächtigung zum Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre beim Er-
werb eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Ver-
wendung der erworbenen eigenen Aktien den nachfolgenden Bericht: 

Um in Zukunft in der Lage zu sein, eigene Aktien zu erwerben, soll der Vorstand zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien ermächtigt werden. Vorstand und Aufsichtsrat 
schlagen der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Juli 2023 unter Tagesordnungs-
punkt 7 daher vor, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 12. Juli 2028 eigene Aktien 
der Gesellschaft im Umfang von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung bzw. – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Aus-
übung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Mit dieser Ermächti-
gung soll die Möglichkeit von Aktienrückkäufen und der Verwendung der erworbenen Ak-
tien geschaffen werden. Die eigenen Aktien sollen sowohl durch die Gesellschaft selbst 
als auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unterneh-
men (Konzerngesellschaften) oder durch für Rechnung der Gesellschaft oder für Rech-
nung von Konzerngesellschaften handelnde Dritte erworben werden können. 

1. Erwerb 

Der Erwerb der eigenen Aktien kann über die Börse oder im Weg eines öffentlichen Er-
werbsangebots erfolgen. Bei dem Erwerb ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der 
Aktionäre gemäß § 53a AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb über die Börse oder 
im Weg des öffentlichen Erwerbsangebots trägt dem Rechnung.  

Sofern bei einem öffentlichen Erwerbsangebot die Anzahl der angedienten Aktien das von 
der Gesellschaft vorgesehene Erwerbsvolumen übersteigt, erfolgt der Erwerb quotal nach 
dem Verhältnis der angedienten Aktien je Aktionär. Ausschlaggebend ist insoweit das Ver-
hältnis der Anzahl der jeweils von einzelnen Aktionären angebotenen Aktien zueinander. 
Dagegen ist nicht maßgeblich, wie viele Aktien ein Aktionär, der Aktien zum Verkauf an-
bietet, insgesamt hält. Denn nur die angebotenen Aktien stehen zum Kauf. Darüber hinaus 
wäre eine Überprüfung des Aktienbestandes des einzelnen Aktionärs nicht praktikabel. 
Insoweit ist ein eventuelles Recht der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien ausgeschlos-
sen.  

Dabei kann jedoch unabhängig von den von dem Aktionär angedienten Aktien ein bevor-
rechtigter Erwerb geringer Stückzahlen von bis zu hundert (100) Aktien je Aktionär vorge-
sehen werden. Aktien mit einem vom Aktionär festgelegten Andienungspreis, zu dem der 
Aktionär bereit ist, die Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, und der höher ist als der 
von der Gesellschaft festgelegte Kaufpreis, werden bei dem Erwerb nicht berücksichtigt. 
Diese Möglichkeiten dienen dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwer-
benden Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
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Abwicklung zu erleichtern. Auch insoweit wird daher ein eventuelles Recht der Aktionäre 
zur Andienung ihrer Aktien ausgeschlossen.  

2. Veräußerung und anderweitige Verwendung 

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft erworbenen 
eigenen Aktien – mit oder ohne Herabsetzung des Grundkapitals – eingezogen oder durch 
öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert werden. Mit 
den beiden letzten Möglichkeiten wird auch bei der Veräußerung der eigenen Aktien das 
Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Daneben können die von der Gesell-
schaft erworbenen eigenen Aktien für weitere Zwecke verwendet werden; dabei kann das 
Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder zum Teil ausgeschlossen werden bzw. ist das Be-
zugsrecht der Aktionäre notwendigerweise ausgeschlossen: 

aa) Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle 
Aktionäre soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eige-
ner Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots an die Aktionäre technisch durch-
führbar zu machen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausge-
schlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger 
Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  

bb) Der Vorstand soll ermächtigt werden, eigene Aktien an Personen, die in einem Ar-
beitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen 
stehen oder standen, sowie an Organmitglieder von mit ihr verbundenen Unterneh-
men auszugeben. Dabei handelt es sich um eine Ermächtigung zur Ausgabe von 
sogenannten Belegschaftsaktien. Der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss ist 
Voraussetzung für die Ausgabe von solchen Belegschaftsaktien. Die Verwendung 
von eigenen Aktien zur Ausgabe von Belegschaftsaktien ist nach dem Aktiengesetz 
bereits ohne Ermächtigung durch die Hauptversammlung zulässig (§ 71 Abs. 1 Nr. 2 
AktG), dann aber nur zur Ausgabe an Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres nach 
Erwerb (§ 71 Abs. 3 Satz 2 AktG). Demgegenüber wird hier der Vorstand ermäch-
tigt, ohne Beachtung einer Frist die eigenen Aktien als Belegschaftsaktien einzuset-
zen und diese auch Organmitgliedern von mit der Gesellschaft verbundenen Unter-
nehmen anzubieten, zuzusagen und zu übertragen. Der Vorstand kann die Aktien 
dabei insbesondere im Rahmen des Üblichen und Angemessenen unter dem aktu-
ellen Börsenkurs zum Erwerb anbieten, um einen Anreiz für den Erwerb zu schaffen. 
Die Ausgabe von Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesell-
schaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, sowie an Organmit-
glieder von mit ihr verbundenen Unternehmen fördert die Identifikation dieser Per-
sonengruppen mit dem Unternehmen und die Übernahme von Mitverantwortung. 
Damit liegt die Ausgabe von Aktien an diese Personengruppen im Interesse der Ge-
sellschaft und ihrer Aktionäre. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt einer 
Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein; die Er-
mächtigung soll insoweit die Flexibilität erhöhen.  
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cc) Auch soll der Aufsichtsrat ermächtigt werden, eigene Aktien den Mitgliedern des 
Vorstands der Gesellschaft zur Bedienung von Aktienoptionen anzubieten, die unter 
dem unter dem in Tagesordnungspunkt 8 lit. b) beschriebenen Aktienoptionspro-
gramm 2023 ausgegeben werden. Die Nutzung vorhandener eigener Aktien statt 
einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung an Vorstandsmitglieder kann für die 
Gesellschaft wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll insoweit die Flexibili-
tät erhöhen. Die weiteren Einzelheiten bestimmt der Aufsichtsrat im Rahmen seiner 
gesetzlichen Kompetenzen. Insbesondere entscheidet er darüber, ob, wann und in 
welchem Umfang er von der Ermächtigung Gebrauch macht (§ 87 Abs. 1 AktG).  

dd) Außerdem soll es dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats möglich sein, 
eigene Aktien gegen Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Unternehmens-
zusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Be-
trieben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, als Gegenleistung für von mit der 
Gesellschaft nicht verbundenen Dritten (insbesondere Dienstleistern) erbrachte 
Leistungen sowie zum (auch mittelbaren) Erwerb von Vermögensgegenständen 
oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften anbieten und 
übertragen zu können. Das Bezugsrecht der Aktionäre soll insoweit jeweils ausge-
schlossen werden. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll die Gesellschaft im Wett-
bewerb um interessante Akquisitionsobjekte stärken und ihr ermöglichen, schnell, 
flexibel und liquiditätsschonend auf sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb zu re-
agieren. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
Rechnung. Die Entscheidung, ob im Einzelfall eigene Aktien oder Aktien aus einem 
genehmigten Kapital genutzt werden, trifft der Vorstand, wobei er sich allein vom 
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre leiten lässt. Bei der Bewertung der 
eigenen Aktien und der Gegenleistung hierfür wird der Vorstand sicherstellen, dass 
die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand 
den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft berücksichtigen; eine schematische An-
knüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, insbesondere damit einmal er-
zielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des Börsenkurses nicht wie-
der in Frage gestellt werden können. 

ee) Die erworbenen eigenen Aktien sollen vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats auch gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre an 
Dritte veräußert werden können, sofern der Veräußerungspreis je Aktie den Börsen-
preis von Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Mög-
lichkeit des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Dadurch 
wird der Vorstand in die Lage versetzt, schnell und flexibel die Chancen günstiger 
Börsensituationen zu nutzen und durch eine marktnahe Preisfestsetzung einen 
möglichst hohen Wiederverkaufspreis zu erzielen und damit regelmäßig eine Stär-
kung des Eigenkapitals zu erreichen oder neue Investorenkreise zu erschließen. 
Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung 
getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den 
maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festle-
gung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der 
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Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenkurs so 
niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschen-
den Markbedingungen möglich ist. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt 
der Ausübung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 5 % des aktuellen Bör-
senkurses betragen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind 
diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der Wiederveräußerungs-
ermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Hierunter fallen auch die Aktien, die zur 
Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten 
mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten aus-
gegeben wurden, soweit diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung bis zu diesem Zeitpunkt unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Mit diesen Maßgaben werden die 
Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei diesem Weg der Veräu-
ßerung eigener Aktien angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben grundsätzlich die 
Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote zu vergleichbaren Bedingungen durch einen 
Kauf von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Im Übrigen liegt die Ermächti-
gung im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft und 
die Möglichkeit schafft, den Aktionärskreis auch durch die gezielte Ausgabe von Ak-
tien an Kooperationspartner, institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren zu er-
weitern. Die Gesellschaft soll dadurch auch in die Lage versetzt werden, auf güns-
tige Börsensituationen schnell und flexibel reagieren zu können. 

ff) Außerdem soll die Gesellschaft eigene Aktien auch zur Bedienung von Erwerbs-
pflichten oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft aus und im Zusammen-
hang mit Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten verwen-
den können, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften aus-
gegeben wurden. Hierzu muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen sein. 
Dies gilt auch im Fall einer Veräußerung eigener Aktien durch öffentliches Angebot 
an alle Aktionäre für die Möglichkeit, den Gläubigern solcher Instrumente ebenfalls 
Bezugsrechte auf die Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen zustünde, 
wenn die jeweiligen Wandlungs- oder Optionsrechte bereits ausgeübt worden wären 
(Verwässerungsschutz).  

gg) Ferner ist vorgesehen, dass eigene Aktien zur Durchführung einer sogenannten Ak-
tiendividende (Scrip Dividend) verwendet werden können. Bei der Aktiendividende 
unter Verwendung eigener Aktien wird allen Aktionären angeboten, ihren mit dem 
Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf 
Auszahlung der Dividende abzutreten, um im Gegenzug eigene Aktien zu beziehen. 
Der Vorstand soll in diesem Zusammenhang ermächtigt sein, das Bezugsrecht der 
Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen, um eine Aktiendividende zu optima-
len Bedingungen durchführen zu können. 
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hh) Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht schließlich vor, dass erworbene eigene Ak-
tien ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden kön-
nen oder aber über die Börse oder im Wege eines öffentlichen Angebots an alle 
Aktionäre wieder veräußert werden können. Die Einziehung der eigenen Aktien führt 
grundsätzlich zur Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Vorstand 
wird aber auch ermächtigt, die eigenen Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapi-
tals gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG einzuziehen. Dadurch würde sich der Anteil der 
übrigen Aktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG (rechnerischer Nennbetrag) 
anteilig erhöhen. Bei den beiden genannten Veräußerungswegen wird der aktien-
rechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt. 

Durch die Ausnutzung der unter vorstehenden lit. bb) und cc) enthaltenen Ermächtigungen 
darf ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht über-
schritten werden, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversamm-
lung über diese Ermächtigungen noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigun-
gen. Auf diese 10 %-Grenze sind außerdem diejenigen Aktien anzurechnen, die aus ge-
nehmigtem Kapital und/oder bedingtem Kapital an Mitglieder des Vorstands und Arbeit-
nehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer 
von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG während der 
Laufzeit dieser Ermächtigungen ausgegeben werden. 

Die Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss gemäß vorstehenden lit. ee) und ff) 
gelten mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Ak-
tien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung noch zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung. 
Auf diese Begrenzung sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der 
Wiederveräußerungsermächtigung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden. Hierunter fallen auch die Aktien, 
die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten 
mit Wandlungs- oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben wur-
den, soweit diese Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 
zu diesem Zeitpunkt unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG ausgegeben wurden. 

Der Vorstand wird der jeweils einer etwaigen Ausnutzung der Ermächtigung zum Erwerb 
eigener Aktien folgenden Hauptversammlung nach § 71 Abs. 3 Satz 1 AktG, gegebenen-
falls in Verbindung mit § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG, berichten. 

 

Kranichfeld, Juni 2023 

Meta Wolf AG 

Der Vorstand 


